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	Nachlasssache

Mit 1 Abdruck des Wertfragebogens

Sehr geehrte      , 

ich bitte, den Wertfragebogen sorgfältig auszufüllen und 

 FORMCHECKBOX 
  innerhalb von zwei Wochen bei dem Nachlassgericht einzureichen.

 FORMCHECKBOX 
  zu dem Nachlasstermin mitzubringen. Eine Ladung liegt bei.

Diese Anfrage dient der Wertermittlung zur Berechnung der Gebühren nach der Kostenordnung. Die Angaben können an andere Behörden weitergeleitet werden, wenn diese sie zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben benötigen (z. B. Sozialhilfebehörden, Finanzamt - Erbschaftssteuerstelle -).

Für die Gebühren sind insbesondere folgende Werte maßgebend:

- Gebühren für den Erbschein und die eidesstattliche Versicherung
  Wert des nach Abzug der Nachlassverbindlichkeiten verbliebenen reinen Nachlasses im Zeitpunkt des Erbfalles.

- Gebühr für die Eröffnung einer Verfügung von Todes wegen
  Wert des reinen Nachlasses, über den verfügt wurde, zum Zeitpunkt der Eröffnung (Verbindlichkeiten, die erst  
  aufgrund des Erbfalles entstehen, z. B. Vermächtnisse, Pflichtteilsrechte, Auflagen, werden nicht abgezogen).

Die von Ihnen erbetenen Angaben sind freiwillig. Ihre Mitwirkung an einer sachgerechten Wertfeststellung liegt jedoch auch in Ihrem Interesse, weil das Gericht sonst den Nachlasswert anderweitig ermitteln müsste. Hierbei könnten u. U. zu hohe Werte errechnet werden, weil z. B. Verbindlichkeiten, die den Wert des Nachlasses und damit auch die Höhe der Gebühren mindern, dem Gericht in der Regel nicht bekannt sind.

Wenn Sie keine oder unvollständige Angaben machen, kann eine Wertfestsetzung durch gerichtlichen Beschluss - u. U. nach vorheriger Beweisaufnahme - erfolgen. Dabei kommt insbesondere die Begutachtung durch einen Sachverständigen in Betracht. Die Kosten der Beweisaufnahme können einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn er durch Unterlassung der Wertangabe oder durch unrichtige Angaben die Wertschätzung veranlasst hat.

Eine Kostenrechnung erhalten Sie über die Landesjustizkasse. Sollten sich bezüglich der in ihr enthaltenen Geschäftswerte Unklarheiten ergeben, wenden Sie sich bitte unter Angabe des Aktenzeichens an den Kostenbeamten des Nachlassgerichts.

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise.

Alle eingereichten Unterlagen erhalten Sie nach Abschluss des Verfahrens zurück.

Mit freundlichen Grüßen

     



	Hinweise

Zu Nr. 1.2:

Bei gemeinschaftlichen Konten, sogenannte „Und-Konten“ bzw. „Oder-Konten", bitte nur den Anteil des Erblassers einsetzen.

Zu Nr. 1.5:

Lebensversicherungen, private Sterbegelder und andere Versicherungen gehören nicht zum Nachlass, wenn sie zugunsten einer bestimmten Person (auch: „die gesetzlichen Erben“) abgeschlossen sind.

Zu Nr. 1.8:

Bitte eine Fotokopie des letzten Betriebseinheitswertbescheides oder der letzten an das Finanzamt eingereichten Vermögensaufstellung, des Einheitswertbescheides oder Grundbesitzwertes des evtl. vorhandenen Betriebsgrundbesitzes, sowie des evtl. vorhandenen Gesellschaftsvertrages vorlegen.

Ggf. Angaben bitte auf Beiblatt fortsetzen.

Zu Nr. 1.9:

Bei land- oder forstwirtschaftlichen Betrieben mit Hofseite wird das land- oder forstwirtschaftliche Vermögen mit dem vierfachen Einheitswert bewertet.

Im Übrigen wird Grundbesitz bei der Bewertung nicht mit dem Einheitswert, sondern mit einem dem Verkehrswert möglichst entsprechenden Wert berücksichtigt, der in der Regel auf der Grundlage des Bodenrichtwertes und des Brandversicherungswertes (für Gebäude) bzw. bei Eigentumswohnungen entsprechend dem Kaufvertrag ermittelt wird.

Bitte bei land- oder forstwirtschaftlichen Betrieben eine Fotokopie des letzten Einheitsbescheides, bei Eigentumswohnungen eine Fotokopie des Kaufvertrages, bei allen anderen Gebäuden eine Fotokopie der Brandversicherungsurkunde beifügen. Sie haben auch die Möglichkeit, anstelle einer Fotokopie die Originale der genannten Schriftstücke zur Einsicht vorzulegen.

Besondere werterhöhende oder wertmindernde Umstände bitte auf einem Beiblatt kurz erläutern.

Für weiteren Grundbesitz bitte eine gesonderte Aufstellung beifügen.

Zu Nr. 2.2:

Krankheitskosten sind dann keine Nachlassverbindlichkeiten, wenn sie von Dritten (z. B. einer Krankenversicherung oder einem Schadensersatzpflichtigen) bezahlt werden.

Zu Nr. 2.3:

Trauerkleidung und die Bewirtung von Trauergästen gehören nicht zu den Todesfallkosten.

Zu Nrn. 2.3, 2.4, 2.5, 2.6:

Diese Angaben sind nur erforderlich, wenn ein Erbschein, ein Zeugnis über die Fortsetzung der Gütergemeinschaft, oder das erste Zeugnis über die Ernennung zum Testamentsvollstrecker beantragt ist.
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